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Ein konkreter Sachverhalt zur 
Veranschaulichung

LG Salzburg vom 14.7.2006, 18 Cga 120/05t 

Erste rechtskräftige Entscheidung zum „neuen“ GlBG

Belästigung eines homosexuellen LKW-Fahrers durch zwei 
Arbeitskollegen über einen längeren Zeitraum



Immaterieller Schadenersatz im GlBG

• Schadenersatzrechtliche Sanktionen

• „Entschädigung für die erlittene persönliche 
Beeinträchtigung“ („immaterieller Schadenersatz“)

• Belästigung: Mindestersatz € 720,00

• Mindest- und Höchstwerte

• Verschuldensunabhängigkeit

Bemessung des immateriellen 
Schadenersatzes 

• Problemstellung

• Europarechtliche Vorgaben:
„wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktionen“



Aussagen der Judikatur zum „alten“ GlBG

Judikatur zu § 2a GlBG „alt“ (sexuelle Belästigung):
• Globalbemessung
• Selbe Grundsätze wie sonstige Schäden
• Art und Intensität der Gesamtheit der Belästigungen 

sowie die dadurch hervorgerufene einschüchternde und 
demütigende Arbeitsatmosphäre 

• Schadenersatzbeträge aufgrund sexueller Belästigung   
€ 545,00 bis € 4.360,00

Aussagen der Judikatur zum „neuen“ GlBG

• LG Salzburg 14.7.2006, 18 Cga 120/05i: Mindestersatz 
begehrt (damals: € 400,00)

• LG für ZRS Wien 30.3.2007, 35 R 68/07w: „An 
Ausländer verkaufen wir nicht“ (€ 800,00)

• OGH 5.6.2008, 9 Ob A 18/08z: mehrmalige sexuelle 
Belästigungen (€ 1.500,00)

• OGH 2.9.2008, 8 Ob A 59/08x: geschlechtsbezogene 
Belästigungen in Zeitraum von etwa 1 Jahr (€ 2.500,00)

• BG St. Pölten 29.1.2010, 4 C 480/09x: Einlass in 
Diskothek aus ethnischen Gründen (€ 1.444,00)



Eigene Ansicht

• Ausgangssituation: „Antidiskriminierungs-RL“

• Pönales Element!

• Gewisser „Systembruch“ europarechtlich vorgegeben

Kriterien zur Schadensbemessung

• § 9 Abs 4 BGStG: Dauer der Diskriminierung, Schwere 
des Verschuldens, Erheblichkeit der Beeinträchtigung , 
Mehrfachdiskriminierungen

• Deutsche Rechtslage

• Judikatur zum „alten“ GlBG

• Folgen für Betroffene



Kriterien zur Schadensbemessung

Weitere Kriterien zur „abschreckenden Wirkung“?

• Zumindest tlw. über reinen Ausgleich hinaus
• Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des  Beklagten
• Grad des Verschuldens
• Anzahl der Diskriminierungen gegen dasselbe Opfer
• Schuldeinsicht, „Wohlverhalten“
• Erlangter Vorteil

Immaterieller Schadenersatz bei Diskriminierung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


